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Be wußtseinsbildung bei Ärzten und F or der ung en

v on ai an die Standesor g anisa tionen

Editorial

20 Jahre ai-Arbeitskreis Me-
dizin/Psychologie/Pflege in
Deutschland und 25 Jahre
Aktionsnetz der Heilberufe von
amnesty international weltweit:
Für die bei engagierten Pflegen-
den, PsychologInnen, Ärz-
tInnen und anderen Angehöri-
gen der heilenden Berufe ist
dies Grund genug, einmal in ih-
rer Arbeit für die Menschen-
rechte innezuhalten und zurück,
aber auch nach vorn zu schau-
en. 25 Jahre, in denen Men-
schenrechtsverletzungen einen
deutlich höheren Stellenwert in
Politik und Medien erhalten ha-
ben und in denen ein weltwei-
tes Netzwerk von Behandlungs-
zentren für Überlebende der
Folter entstanden ist, das Fol-
ter auch gerichtlich verwertbar
dokumentiert. Zum Feiern gäbe
es freilich mehr Grund, wenn es
uns nicht mehr geben müßte,
aber solange wir uns noch nicht
überflüssig machen konnten,
darf die Existenz und Hart-
näckigkeit von ai wohl als Bei-
trag zur Hoffnung und Verän-
derung gewertet werden.

Wie Sie uns stärken kön-
nen? Nun, unsere Arbeit lebt
von der aktiven Beteiligung vie-
ler Einzelner, kostet aber auch
Geld. Beide Faktoren begren-
zen unsere Fähigkeit, noch stär-
ker und effektiver zu werden.
Ihre Mitarbeit ist höchst-
willkommen, Ihre finanzielle
Unterstützung ebenfalls.

Die beiden genannten Jubi-
läen dienen uns als Anlaß, das
Dossier Heilberufe , das unse-
re Arbeit im Überblick kurz dar-
stellen soll, in seiner 2. Ausga-
be neu aufzulegen und ihm eine
interessierte Leserschaft zu
wünschen, die, wo nötig,.auch
bereit ist, sich einzumischen.

Dr.med. Johannes Bastian ist Arzt für All-
gemeinmedizin in Mühlacker und Spre-
cher der medizinischen Berufe im
Aktionsnetz der Heilberufe. Für seine Ar-
beit bei ai hat er sich als Ziel gesetzt, die
Menschenrechtsproblematik verstärkt in
den Berufsverbänden und Standesorga-
nisationen zu thematisieren. Jo Bastian ist
außerdem freier Mitarbeiter des Behand-
lungszentrums für Folteropfer in Ulm.

Sprecher der medizinischen Berufe

Eines der Hauptanliegen des
Aktionsnetzes der Heilberufe
ist es, das Thema Menschen-
rechte ins Bewußtsein unserer
Standesorganisationen hinein-
zutragen. Dieses Bewußtsein
war bis vor wenigen Jahren nur
in bescheidenem Umfang ent-
wickelt. Nachdem auf Anre-
gung von ai Menschenrechts-
beauftragte ernannt worden
waren, haben wir nun kompe-
tente Ansprechpartner in
Menschenrechtsfragen bei ei-
ner Reihe von Standesorgani-
sationen. Mit der Berufung von
Dr. med. F.U. Montgomery zum
Menschenrechtsbeauftragten
bei der Bundesärztekammer im
Frühjahr 1996 wurde ein wich-
tiges Etappenziel erreicht.

Erw ar tung en

Bereits 1996 formulierte das
Aktionsnetz der Heilberufe seine
Erwartungen an den Menschen-
rechtsbeauftragten der Bundes-
ärztekammer, die auch heute
nichts von ihrer Aktualität einge-
büßt haben:

1Dr. med. F.U.Montgomery
oder ein Beauftragter der

Bundesärztekammer beteiligt sich
an internationalen Beobachter-
delegationen (z.B. Prozesse ge-
gen kurdische Ärzte in der Türkei).

2  Die Bundesärztekammer
     legt mit ihrem Gewicht als
Standesorganisation Protest ein

-  gegen die Teilnahme von
ÄrztInnen und medizinischem
Personal an Hinrichtungen,

- gegen die Organentnahme von
Hingerichteten zu Transplanta-
tionszwecken,

- gegen Gliedmaßenamputatio-
nen und Brandmarkungen bei
Straftätern,

- gegen aktive und passive Be-
teiligung an Folterungen.

3 Die Bundesärztekammer
solidarisiert sich mit Stan-

desorganisationen in den betref-
fenden Ländern.

4Die Bundesärztekammer ge-
währt Kolleginnen und Kolle-

gen Schutz, die durch Aufdeckung
und Dokumentation von Men-
schenrechtsverletzungen oder
durch ihre Weigerung, an Men-
schenrechtsverletzungen teilzu-
nehmen, staatlichen Repressio-
nen ausgesetzt sind.

Unzur eic hende

medizinisc he V er sor gung

Daß sich Menschenrechtsver-
letzungen nicht nur auf das Aus-
land beziehen, sondern auch im
eigenen Land greifbar sind, läßt
sich am ehesten an der un-
menschlichen Verfahrensweise

nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz ablesen, in deren Mittel-
punkt die völlig unzureichende
medizinische Versorgung von
Flüchtlingen steht.  Auch bei der
Beteiligung von Ärzten an Ab-
schiebungen kommt es zu Verstö-
ßen  gegen die Menschenrechte
und die medizinische Ethik. In die-
sem Zusammenhang ist die deut-
liche Kritik und Ablehnung dieser
Verfahrensweise durch den
Menschenrechtsbeauftragten der
Bundesärztekammer hervorzuhe-
ben.

Es wäre zu wünschen, daß die
Menschenrechtsbeauftragten der
Landesärztekammern und der
Bundesärztekammer  neben ihrer
Teilnahme an unseren Tagungen
einen eigenen runden Tisch ein-
richten, um eine gemeinsame
Strategie zu entwickeln. Völlig un-
verständlich ist noch immer die
Haltung einiger Landesärztekam-
mern, die für die Berufung von
Menschenrechtsbeauftragten kei-
nen Bedarf sehen.

Bleibt als Fazit: wirksame
Menschenrechtsarbeit kann nur
von Menschen für Menschen ge-
leistet  werden.

2. Ausgabe/Mai 2000
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Bir git Möller und F r eihar t R e gner

Psy c hologie und politisc he V er-

f olgung - F acetten der ai-Arbeit

Uruguay in den 70er Jahren.
Die Studentin Irma wird unter
eine Kapuze gesteckt und miß-
handelt. V on den Folterern
wird sie jedoch in höflichem
Ton angeredet. Sie reagiert
verwirrt, kann keine eindeutig
abwehrende Haltung gegen-
über ihren Peinigern einneh-
men. Das Ziel moderner Fol-
ter, der psychische Zusam-
menbruch und die nachhalti-
ge Verstörung und Zerstörung
der Persönlichkeit des Opfers,
wird bei ihr so schneller er-
reicht und hinterläßt weniger
Spuren als durch rein physi-
sche Mißhand-
lung. Diese von
der Psychoanaly-
tikerin Silvia
Amati beschrie-
bene psychische
Folterung trägt
die Merkmale ei-
ner pathologisie-
renden Doppel-
bindung (Bate-
son), die heute
zum klassischen
Inventar psycho-
logischer Theori-
en gehört.

 Wie gelangt
solches Fachwis-
sen in die Hände
von Folterern, die
es systematisch
mißbrauchen, um
ihre Opfer psy-
chisch zu ruinie-
ren?

Täter sc haft

PsychologInnen
gehören in die Ka-
tegorie der sog. „white-collar-Fol-
terer“, akademisch ausgebildete
Menschenquäler, die ihre Opfer
nicht mit Zangen und Elektroden,
sondern etwa mit Beziehungs-

fallen, Gehirnwäsche und Psy-
chopharmaka mißhandeln.

Desweiteren wird psychologi-
sches Fachwissen systematisch
herangezogen, um Folter und
andere repressive Instrumente
zu verfeinern und deren Effekti-
vität zu erhöhen. So gab es etwa
bei der StaSi den Bereich „Ope-
rative Psychologie“, zuständig für
die Analyse und Entwicklung von
sozialen Beziehungen in der „po-
litisch-operativen Arbeit“. Tieflie-
gende Gefühle z.B. von Verhör-
opfern oder “Inoffiziellen Mitar-
beitern” wurden so ideologisch
manipuliert und ausgenutzt.

Wie Gustav Keller in seinem
Buch „Psychologie der Folter“
schreibt, trägt die moderne Fol-
ter eine „akademische Hand-
schrift“. Gerade auf psychologi-

Sprecher der psychologischen Berufe

Die Autoren sind Sprecher der Psy-
chologen im Aktionsnetz der Heil-
berufe in Deutschland. Birgit Möller
ist außerdem Mitglied der Hambur-
ger Lokalgruppe und ist als Diplom-
Psychologin
in der Kin-
der-, und
J u g e n d -
psychiatrie
am Uni-
versitäts-
k l i n i k u m

Eppendorf in Hamburg tätig. Freihart
Regner ist Diplom-Psychologe und
zur Zeit als Sozialtherapeut für
alkoholkranke Obdachlose tätig. Au-
ßerdem arbeitet er zur Thematik Fol-
gen und Behandlung von Folter.
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schem Gebiet ist es jedoch na-
turgemäß schwierig, die Kanäle
ausfindig zu machen und zu do-

kumentieren, wo und wie
Psychologen ihre Berufs-
ethik verletzen und ihre
Kompetenz in den Dienst
der professionellen Men-
schenquälerei stellen. Wei-
tere detaillierte Recherche
ist erforderlich, um die Ver-
antwortlichen zur Rechen-
schaft zu ziehen und gegen
weiteren Mißbrauch ein-
schreiten zu können.

V erf olgung

 PsychologInnen wer-
den  jedoch auch zu Op-
fern von Menchenrechts-
verletzungen. So berichtet
der Psychologe Norbert
Gurris, ehemalige Mitar-
beiter am Berliner
Behandlungszentrum für
Folteropfer, von staatlichen
Übergriffen in der Türkei
gegen die dortigen
Behandlungszentren, an
denen auch Berufskollegen
arbeiten.  Die Repressali-
en können bis zu „Ver-

schwindenlassen“ und Mord ge-
hen, weshalb effektiver Men-
schenrechtsschutz hier dringend
notwendig ist.

R eha bilita tion

Die Arbeit von Psycho-
therapeutInnen ist wesentlicher
Bestandteil bei der Rehabilitati-
on von Überlebenden der Folter,
wie sie in über hundert
Behandlungszentren für Folter-
opfer in aller Welt angestrebt
wird. Hier ist eine spezialisierte
Traumatherapie erforderlich, die
es erlaubt, das Erlittene in einer
stabilen Vertrauensbeziehung
wieder zu entprivatisieren. Aller-
dings stehen einer effektiven
Soziopsychotherapie häufig
schwerste Hindernisse entgegen,
allen voran der unsichere
Aufenthaltsstatus vieler Patien-
ten in den Asylländern, der äu-
ßerst destabilisierend wirkt. Ge-
rade bei der Asylanhörung, bei
der dem Extremtraumatisierten
eine “chronologische und wider-
spruchsfreie Darstellung der
Verfolgungsgeschichte” abver-
langt wird, ist mehr Sensibilität
bei den Behörden einzufordern,
da eine Anhörung mit Verhör-
charakter massiv retraumati-
sierend wirken kann. Die spezifi-
sche Kompetenz von Psycholo-
gInnen, gerade aus den Behan-
dlungszentren, sollte dabei von
Seiten der Behörden unbedingt
angemessene Anerkennung fin-
den.

Psy c hologie
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Katrin Eilts, Klemens Zerfaß, Michael Zerwas

Mensc henr ec hte br auc hen Pf le g e:

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist 50 Jahre
nach ihrer V erabschiedung  für Pflegende aktueller denn je .
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Die neuseeländische Kran-
kenschwester Geraldo Cruz, 54
Jahre, arbeitete im Rahmen ei-
nes Einsatzes des Internationa-
len Roten Kreuzes in Nalchick,
Nordkaukasus. Sie wurde am
16. Mai 1999 entführt. Am 6. Ok-
tober 1996 wurde das Lemera
Krankenhaus in Uvira, Zaire,
durch T utsi geführte Gruppen
überfallen. 30 Patienten, meist
Mitglieder der bewaffneten
burundischen Oppositions-
gruppen, wurden in ihren Bet-
ten ermordet, Medikamente
geraubt und die Kranken-
schwestern  Kadaguza und
Simbi sowie die Schwestern-
helferin Maganya getötet. Am
9. Oktober 1994 wurde im Rah-
men einer Offensive der türki-
schen Sicherheitskräfte in der
Osttürkei Ali Karaca aus
Ibimahmut festgenommen und
verschleppt. Er verstarb 3 T age
nach Verlegung in ein weiteres
Krankenhaus im Koma. Nach
ersten Auskünften war er an
den Folgen von Schlägen auf

den Kopf gestorben. Nach In-
tervention der Soldaten wurde
als Todesursache Meningitis
und Bluthochdruck angegeben.

Pflegende und

Menschenrechte

Diese Beispiele zeigen, daß
Pflegende weltweit mit Men-
schenrechtsverletzungen kon-
frontiert werden: als Opfer, Be-
teiligte an Menschenrechtsver-
letzungen, aber auch als dieje-
nigen, die sich für die Menschen-
rechte einsetzen. Das verleiht ih-
nen eine verantwortungsvolle
Stellung  in der Gesellschaft. Die
berufsethischen Grundsätze der
Pflegenden wurden international
verbindlich durch die entspre-
chenden Berufsorganisationen
formuliert.

Der ICN (International
Council of Nursing) forderte sei-
ne Mitgliedsverbände 1971 auf,
die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten
Nationen zu unterstützen. In den

nächsten Jahren
folgten Erklärungen
und Positions-
papiere des ICN, die
sich gegen die Betei-
ligung von Pflegen-
den an Folter und To-
desstrafe ausspre-
chen. Pflegende sind
verantwortlich für den
Schutz der Men-
schenrechte der von
ihnen betreuten Pa-
tientInnen. Die Be-
rufsverbände wie-
derum sind dazu auf-
gerufen, sich welt-
weit für Pflegende
einzusetzen, deren
Menschenrechte ver-
letzt  werden. Der
DBfK ist als deutsche
Vertretung im ICN

Patienten nach einer staatlich angeordneten
und von medizinischem Personal durchgeführ-
ten Zwangsamputation.

hierzulande für die Verbreitung
und Umsetzung der Positions-
papiere zuständig.

Pflegende, die sich im
Aktionsnetz der Heilberufe enga-
gieren, sehen eine wichtige Auf-
gabe darin, sich für bedrohte
KollegInnen einzusetzen. Ein an-
deres berufsrelevantes Thema
ist  z.B. die adäquate pflegeri-
sche Versorgung von Inhaftier-
ten. In Form von Briefaktionen
oder Unterschriftensammlun-
gen setzt sich das Aktionsnetz
der Heilberufe u.a. ein für faire
und zügige Gerichtsverfahren für
Heilberufler ein, die als politi-
sche Häftlinge interniert sind.
Dies erfordert eine breite Unter-
stützung durch die einzelnen
Pflegenden in Form von Teilnah-
me an den entsprechenden Ak-
tionen. Aber auch die Berufsver-
bände sollten prüfen, welche
Möglichkeiten sie haben, sich
weltweit verstärkt für den Schutz
der Menschenrechte von Pfle-

genden und von PatientInnen
einzusetzen.

Menschenrechtserziehung

Menschenrechtserziehung
ist ein weiteres Anliegen der
Pflegenden bei ai. Im Jahre 1984
beschlossen die Vereinten Na-
tionen eine Konvention gegen
Folter. Artikel 10 dieser Konven-
tion verpflichtet die unterzeich-
nenden Nationen - darunter
Deutschland - bestimmte Be-
rufsgruppen, wie das
Gesundheitspersonal zu
Menschenrechtsthemen fortzu-
bilden. Dies beinhaltet zum ei-
nen die Stärkung eines ethi-
schen Bewußtseins bei den Pfle-
genden durch die Vermittlung
von Menschenrechtsstandards
und berufsethischen Richtlinien.
Zum anderen sollten Pflegende
auf die Betreuung von extrem-
traumatisierten PatientInnen wie
Überlebenden der Folter vorbe-
reitet werden.

Menschenrechte brauchen
Pflege und Pflegende, die sich
für sie einsetzen.

Sprecher der pflegenden Berufe

Michael Zerwas ist Krankenpfleger, studiert Pflege-
wissenschaften an der Universität Bremen und ist Sprecher
der Pflegenden im Aktionsnetz der Heilberufe.

Katrin Eilts-Köchling ist Krankenschwester und studiert
Pflegepädagogik an der Humboldt Universität Berlin. Im
Aktionsnetz der Heilberufe ist sie für die Pressearbeit im Be-
reich Pflege zuständig.

Clemens Zerfaß ist Lehrer für Krankenpflege und aktives
Mitglied im Aktionsnetz der Heilberufe.

Paramedics’ in Guatemala bei der Vorbereitung einer
Hinrichtung durch Giftinjektion.

Pf le g e
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Der Autor

Dr. med. Peter Boppel ist Arzt und Psy-
chotherapeut in Arolsen. Peter Boppel ist
langjähriger Referent  des Arbeitsberei-
ches Missbrauch der Psychologie im  Ar-
beitskreis Medizin/Psychologie/Pflege und
arbeitet schwerpunktmäßig zu den The-
men Entstehungsbedingungen von Fol-
ter und Sozialisation von Folterern.

Peter Boppel (unter Mitarbeit von Dietmar Schmitz-Burchartz und Johannes Bastian)

20 Jahr e Arbeitskr eis Medizin-Psy c hologie-Pf le g e
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 Aktionsnetz der Heilber uf e in Deutsc hland

Eine durchgehende Aufgabe
des 1979 von ÄrztInnen und
PsychologInnen gegründeten
Arbeitskreises, zu dem sich
später auch Pflegende gesell-
ten, war neben der Beteiligung
an allgemeinen ai-Aktionen ins-
besondere die Durchführung
von Briefaktionen zugunsten
politischer Gefangener. Dabei
setzten wir uns speziell für Men-
schen ein, die unseren Berufs-
gruppen angehörten. Die erfolg-
reiche Durchführung der Brief-
aktionen bewirkte als Nebenef-
fekt  ein relativ hohes
Spendenaufkommen von Sei-
ten der Absender und ermög-
lichte es uns so,  in vielen Ein-
zelfällen, Folgen von Folter-
verletzungen zu lindern.

Behandlungszentren

Auch wurde Folteropfern
oder durch Flucht und Vertrei-
bung Erkrankten in Einzelfällen
eine finanzielle Hilfe zur Thera-

pie  in Behandlungszentren ge-
währt. Ab 1979 unterstützte un-
sere Gruppe das erste deut-
sche Behandlungszentrum in
Frankfurt am Main. Unsere zwei-
mal im Jahr stattfindenden Ta-
gungen dienten auch den in ver-
schiedenen Städten neu-
gegründeten Zentren zur Be-
handlung von Folteropfern als
Treffpunkt. Eine  Therapeuten-
kartei schloß lange Zeit Lücken
in der Versorgung von Flüchtlin-

Ab 1994 forderten wir mit Er-
folg die Einsetzung von Men-
schenrechtsbeauftragten bei
der Bundes- und den Landes-
ärztekammern, die fortan auch
Gäste bei unseren Tagungen
waren. Innerhalb der Gesamt-
organisation von ai wirkten wir
darauf hin, den Status einer Ein-
zelmitgliedschaft einzuführen.

Ausblick

Die Zukunft unserer Arbeit
liegt neben der Fortführung des
Bewährten in flexiblen Antwor-
ten auf neue Bedrohungen der
Menschenrechte. Kürzlich er-
folgte in diesem Sinne eine Be-
standsaufnahme durch die For-
mulierung eines aktualisierten
Arbeitskonzeptes (siehe S. 10-
11). Dafür ist es wichtig, unse-
ren Förderer- und Spenderkreis
zu erhalten und wenn möglich
zu vergrößern. Hierzu werben
wir um aktive Mitglieder und hof-
fen, in Zukunft auch den Bereich
der „Nonverbalen“ - also die Be-
reiche Krankengymnastik, Ergo-
therapie sowie Sozialarbeit - für
eine Mitarbeit zu gewinnen. Ge-
rade diese Berufsgruppen sind
an der Behandlung von durch
Folter und Flucht Trauma-
tisierten besonders beteiligt.

Der Grundstein für das welt-
weite Aktionsnetz der Heil-
berufe, dem mittlerweile Grup-
pen aus 30 Ländern angehö-
ren, wurde bereits 1974 durch
die Gründung der dänischen
Ärztegruppe gelegt.

wissenschaftlich und trugen zur
Veröffentlichung dieses Phäno-
mens bei. Die schweren seeli-
schen und körperlichen Schä-
den der Opfer stellen
Traumatisierungen dar.  Seeli-
sche Traumatisierung bedeutet
aber u.a. Abspaltung des
schrecklichen Erlebens und
führt oft dazu, daß die Opfer an
unseren Grenzen als Asylsu-
chende bei einer Erstbefragung
meistens darüber nicht berich-
ten können. Diese Tatsache war
Veranlassung, uns mit dem
Phänomen selbst  zu beschäf-
tigen und Richter und Befrager
eingehend darüber aufzuklären,
an welchen psychischen und
physischen Spuren stattgehabte
Folter zu erkennen und zu be-
nennen ist. Da eine Behandlung
der Traumatisierten in unserem
Land nur mit der notwendigen
Sicherheit des Aufenthalts erfol-
gen kann, engagierten wir uns
für die Vergabe eines entspre-
chenden Aufenthaltsstatus und
wandten uns insbesondere
auch gegen eine drohende Ab-
schiebungspraxis, besonders
dort, wo medizinisches Perso-
nal involviert ist.

Die Pflegenden entwickelten
Curricula zur Menschenrechts-
erziehung und setzten diese bei
der Ausbildung an Pflege-
schulen ein. Auch auf ai-Veran-
staltungen, Tagungen und Kon-
gressen wurden medizinische,
psychologische und Themen
der Pflege referiert, diskutiert
und weiterentwickelt.

gen und Folteropfern. Wir be-
gleiteten erste Versuche,
Behandlungszentren in Folter-
staaten wie Chile und der Tür-
kei einzurichten. Mit der Grün-
dung der Bundesarbeits-
gemeinschaft der
Psychosozialen Zentren für
Flüchtlinge und Folteropfer
(BAFF) wurde vor einigen Jah-
ren die Struktur geschaffen, die
nun die Zentren untereinander
verknüpft.

Die Aufklärung über und der
Kampf gegen die Todesstrafe
bildete einen weiteren Schwer-
punkt unserer Aktivitäten. Insbe-
sondere wiesen wir dabei auf
die Beteiligung und Mittäter-
schaft der von uns vertretenen
Berufsgruppen hin. Dabei war
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit stets Teil unserer Bemü-
hung um die Verwirklichung der
Menschenrechte.

Die mißbräuchliche Nutzung
medizinischer,  psychologi-
scher und psychiatrischer Er-
kenntnisse, insbesondere auch

der Einsatz von Medi-
kamenten, war aus
unserer fachlichen
Sicht zu bewerten und
anzuprangern. Dies
betraf in der Vergan-
genheit insbesonde-
re die Psychiatrie in
der Sowjetunion.

Phänomen

„Folter“

Aus der Beschäftigung mit
dem Phänomen „Folter“, seinen
Entstehungsbedingungen, sei-
nen physischen und psychi-
schen Folgen und deren Be-
handlung erwuchs u. a. ein
Standardwerk, das Buch  „Psy-
chologie der Folter“ von Gustav
Keller. Die Erkenntnis, daß Sol-
daten, Polizisten, aber auch
Guerilleros, bewußt zu Folterern
und „Tötungsmaschinen“ ge-
drillt werden, bearbeiteten wir
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Judith Schmidt

Eine humane Art zu töten ?

„ Der Gefangene wird von 2
Wärtern in den Raum mit der
Liege gebracht. Er wird auf den
Rücken gelegt und in dieser
Position werden mit Fesseln
Beine, Bauch und Brust fixiert.
Der Arm, in den die Nadel ein-
geführt wird, wird ausgestreckt
festgeschnallt. Der Anästhesist
führt eine 16er Nadel und einen
Plastik-Katheter in den Arm
ein. Auf ein Signal hin wird der
Knopf der Injektionsmaschine
gedrückt. Die erste Flüssigkeit,
ein Narkotikum, wird injiziert.
Nach einer Minute wird ein wei-
teres Mittel zugeführt, das zum
Atemstillstand führt. Mein
Platz ist hinter einem Schirm,
und ich überwache die Herz-
tätigkeit des Gefangenen auf
einem EKG-Monitor . Während
dieser ersten Phasen ist das
EKG normal. Zum Schluß wird
Kalium injiziert, und erst jetzt
sind die V eränderungen auf
dem EKG zu sehen.“

Dies ist der wie ein
Operationsprotokoll klingende
Bericht eines Gefängnisarztes
im US-Bundesstaat Missouri
über den Ablauf einer Hinrich-
tung durch die Giftspritze. Sei-
ne Aufgabe sei es außerdem,
dem Todeskandidaten vor der
Hinrichtung ein Beruhigungs-
mittel und ein angstminderndes
Medikament zu geben.

Zwischenfälle in den USA

Die Vereinigten Staaten von
Amerika sind die letzte westliche
Industriemacht, die noch an der
Todesstrafe festhält.

Seit der Entscheidung des
Verfassungsgerichtes zugun-
sten der Strafe, 1976, sehen
derzeit 38 Bundesstaaten die To-
desstrafe in ihrer Gesetzgebung
vor. In 32 davon sind Hinrichtun-
gen mit der Giftspritze erlaubt.
Meist werden dem Todeskandi-
daten nacheinander drei Sub-
stanzen injiziert. Die erste führt

Seite 5

In Taiwan kam es 1992 zur
Gesetzesänderung, nachdem
sich Krankenhausärzte für eine
„Verbesserung“ der Hin-
richtungsmethode zum Zwecke
einer leichteren Organentnah-
me eingesetzt hatten. Der Chir-

urg und Direktor
eines Krankenhau-
ses, Wie Cheng,
regte an, daß bei
einer Entschei-
dung für die Gift-
spritze gleichzeitig
auch die Einrich-
tung von
Operationsmög-
lichkeiten an den
Exekutionsstätten
erlaubt werden
sollte, damit es zu
keinen Verzögerun-
gen bei der Organ-
entnahme kom-
me.

1997 hat auch
die Volksrepublik
China die Gift-
spritze als Hin-
richtungsmethode

eingeführt, um den Ablauf der
Hinrichtungen zu „rationalisie-
ren“. Organentnahmen seien
nun auch „effektiver“ und
„schneller“ möglich. Die Hinrich-
tung durch Giftspritze biete au-
ßerdem den „Vorteil“, daß keine
wichtigen Organe beschädigt
würden. Nach Informationen von
ai ist zu befürchten, daß der Be-
darf an Organen im Rahmen des
lukrativen Organhandels zuneh-
mend Einfluß auf Zahl und Zeit-
punkt von Exekutionen nehmen
könnte.

Ein Land wird rückfällig

Seit der Wiedereinführung
der Todesstrafe auf den Philip-
pinen im Jahre 1993 wurden 410
Todesurteile, meistens für Mord,
Vergewaltigung und Drogen-
delikte verhängt. Da der einzige
elektrische Stuhl des Landes bei
einem Brand zerstört wurde und
der als Ersatz gedachte Bau ei-
ner Gaskammer sich verzögert
hat, fand nach langem vergebli-
chen Widerstand philippinischer
Menschenrechtsorganisationen
am 5.Februar 1999 nach mehr
als 20 Jahren die erste Hinrich-
tung durch die Giftspritze statt.
Verurteilt wurde im Sommer
1996 der 35-jährige Anstreicher
Leo Pilo Echegaray wegen Ver-
gewaltigung seiner Stieftochter.
Nach einer Studie von FLAG
(Free Legal Assistance Group),
eine der führenden Vereinigun-
gen philippinischer Rechtsan-
wälte, werden die Mehrzahl der
Todesurteile häufig gegen Men-
schen mit niedrigerem Sozial-
status und geringerer Bildung
verhängt, die sich in den selten-
sten Fällen einen Anwalt  leisten
können und auf Grund der ge-
ringeren Schulbildung oft dem
in der englischen Amtsprache
geführten Gerichtsverfahren
nicht folgen können.

Proteste

Die Anwesenheit eines Arz-
tes oder anderen Heilberuflers
bei der Vollstreckung der Todes-
strafe wird durch zahlreiche und
nahmhafte Berufsverbände ver-
urteilt. Die American Medical
(Fortsetzung auf Seite 6)

‘Lethal Injection’

zur Bewußtlosigkeit, die zweite
Injektion lähmt den Atemantrieb
und erst die dritte führt zum Tod
durch Herzstillstand. Seit der er-
sten Hinrichtung im Jahre 1982
wurden mehr als 270 Menschen
durch eine Injektion getötet. Da-
bei kam es nicht selten zu er-
schreckenden Zwischenfällen.
Ricky Ray Rector konnte nur hin-
gerichtet werden, weil er fast
eine halbe Stunde mithalf, eine
passende Vene zu finden. Im
Bundesstaat Indiana mußte
dem 41-jährigen Tommie Smith
ein Katheter direkt ins Herz ge-

legt werden - eine Prozedur, die
35 Minuten dauerte und während
der der Gefangene bei vollem
Bewußtsein war.

Effektivere

Organentnahmen

Weitere Länder, dem Beispiel
der USA folgend, die die Gift-
spritze als alternative Hin-
richtungsmethode neben Er-
schießen, Erhängen oder dem
elektrischen Stuhl einführten,
sind Taiwan und China.

Dr. med Judith Schmidt ist als langjäh-
riges Mitglied im Aktionsnetz der Heilberufe
für die Pressearbeit im Bereich Medizin zu-
ständig.

Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Kinder-
und Jugendpsychiaterin ist sie zur Zeit als
Ärztin im Praktikum in der Universitäts-
kinderklinik Mannheim tätig.

Die Autorin
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‘Lethal Injection’ ‘Ur g ent Actions’

(Fortsetzung von Seite 5)

“Die Instrumentalisierung von Ärz-
ten findet vor allem mit dem Ziel statt,
die gesellschaftliche Akzeptanz der
Todesstrafe zu vergrößern, stehen
Ärzte doch seit Hippokrates für hohe
ethische Maßstäbe und suggeriert
ihre Teilnahme eine „saubere und
schmerzlose“ Hinrichtung.

Ärztliche Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit der Todesstrafe kön-
nen viele Facetten haben: die Begut-
achtung Angeklagter bezüglich Zu-
rechnungsfähigkeit, bzw. psychi-
scher Krankheit oder geistiger Be-
hinderung, die Behandlung zum Tode
Verurteilter bis zum Zeitpunkt der Hin-
richtung, die Beurteilung der soge-
nannten „Hinrichtungsfähigkeit“, aber
auch die Beteiligung medizinischem
Personals an der Vorbereitung und
Durchführung von Hinrichtungen,
sowie an anschließenden Organent-
nahmen zum Zwecke der Transplan-
tation. Historisch gesehen habe Ärzte
außerdem bei der Entwicklung und
Verfeinerung von Hinrichtungs-
techniken eine Schlüsselrolle ge-
spielt.

Zu erwarten wäre, daß Informa-
tionen über die Durchführung der To-
desstrafe - aufgrund ihrer gesetzli-
chen Legitimierung - leichter zugäng-
lich sind, als dies bei anderen For-
men von Menschenrechtsverletzun-
gen der Fall ist. Daß dem nicht so ist,
legt den Schluß nahe, daß Regierun-

gen und andere Befürworter der To-
desstrafe die Kritik ihrer Gegner fürch-
ten oder selbst bemüht sind, das Aus-
maß der Brutalität zu verdrängen, das
ihre Position mit sich bringt. Gibt es doch
- auch wenn dies derzeit noch nicht
als völkerrechtlich etablierter Standard
gelten kann - gute Argumente für die
Auffassung, die Todesstrafe sei letzt-
lich eine folterähnliche Form legalisier-
ter grausamer und unmenschlicher
Bestrafung, die mit der gezielten Tö-
tung des Verurteilten im Auftrag eines
Staates endet, der vorgibt, Leben zu
schützen. Diese Sichtweise drängt
sich vor allem denjenigen auf, die zum
Tode verurteilte sowie deren Ange-
hörige medizinisch und seelisch be-
treuen. Die Verhängung und Vollstrek-
kung eines Todesurteils führt nicht nur
bei der verurteilten Person selbst zu
unzumutbaren psychischen und kör-
perlichen Leiden, sie ruft auch bei an-
deren in diesen Prozeß einbezogenen
Menschen Symptome einer teils mas-
siven Traumatisierung hervor. Beson-
ders bei öffentlichen Hinrichtungen,
aber auch durch die Berichterstattung
moderner Massenmedien wird letzt-
lich die gesamte Gesellschaft durch
die traumatisierenden Folgen ihrer ei-
genen „Rechtsprechung“ geprägt. [...]”

Aus: M. Huber / T. Lucas, “Medizi-
ner und Todesstrafe: Täter, Opfer, Gut-
achter”, in: Zur Aktualität der Todes-
strafe (siehe S. 12), S. 85-86

Andrea von Hehn

Dr. med. Andrea von Hehn ist Mitglied
des Aktionsnetzes der Heilberufe und
der Lokalgruppe Rheinland und bear-
beitet die regelmäßig versandten Brief-
aktionen. Für die Ärztekammer Berlin
war sie Prozeßbeobachterin bei einem
Verfahren gegen die Türkische
Menschenrechtsstiftung, in dem ein Arzt
gezwungen werden sollte, seine Schwei-
gepflicht zu brechen. Andrea von Hehn
ist als Ärztin in der Inneren Medizin an
einem Bonner Krankenhaus tätig.

Die Autorin

Briefaktionen

des Aktions-

netzes

Alle 3-4 Monate erhalten In-
teressenten, die sich in unse-
ren Briefverteiler aufnehmen
lassen, vorbereitete Briefe mit
Hintergrundinformationen in
Kurzform. Diese Briefe werden
anschließend nur noch unter-
schrieben, evtl. kopiert und an
die angegebenen Adressaten
per Fax oder Brief abgeschickt.
Solche Briefaktionen basieren
auf Informationen, die wir aus
dem Londoner oder Bonner
Sekreteriat von amnesty interna-
tional erhalten, wobei die Anga-
ben jeweils durch zwei vonein-
ander unabhängige Quellen be-
stätigt worden sein müssen.
Solche Aktionen können neuer-
dings auch über email bezogen
werden unter:
 “osinger@web.de”.

Schicksale

 Vorzugsweise führen wir Ak-
tionen durch, die einen Bezug zu
unseren Berufsgruppen haben.
Hierbei geht es beispielsweise
um die medizinische Versor-
gung in Gefängnissen, die For-
derung, Krankenhausbehand-
lung zu gewährleisten, die Haft-
bedingungen zu verbessern
oder auch darum, geistig behin-
derte und psychisch kranke

Straftäter und andere vor ihrer
Hinrichtung zu bewahren und
um von Menschenrechtsverlet-
zungen betroffene KollegInnen.
Die Briefaktionen werden von
Mitgliedern unserer Lokal-
gruppen oder von Einzel-
mitgliedern vorbereitet. Meist
werden im Rahmen einer Aus-
sendung 2-3 verschiedene “Fäl-
le” bearbeitet.

Erfolgsbilanz

Sind Erfolge sichtbar ? Bilan-
zen von amnesty international
haben gezeigt, daß in minde-
stens der Hälfte der Fälle durch
Briefaktionen Verbesserungen
der Haftbedingungen, Freilas-
sungen, Untersuchungen der
Foltervorwürfe, Anklagen gegen
die Täter oder Hinrichtungs-
aufschübe erreicht werden
konnten. Auch die Tatsache, daß
in vielen Diktaturen die Protest-
briefe von amnesty international
aufmerksam registriert wurden
und werden, zeigt, daß die Ap-
pelle nicht vergeblich sind.

Fast täglich erhalten wir vom
Medical Office aus London sol-
che Briefaktionen. Mitunter sind
diese so zahlreich, daß die per-
sonellen Kapazitäten unserer
Gruppe nicht ausreichen, um sie
zu bewältigen. Folglich muß
ausgewählt werden, was zu er-
heblichen Gewissenskonflikten
führen kann. Die Bearbeitung
der Briefaktionen wäre einfacher
und effektiver, wenn sich weite-
re KollegInnen zu aktiver Mitar-
beit bereit erklären könnten.

Association  verabschiedete
1980 eine Stellungnahme, in der
es heißt: „Ein Mediziner darf als
Mitglied einer Berufsgruppe, die
es sich zur Aufgabe gemacht hat,
Leben zu bewahren, solange
noch irgendeine Hoffnung be-
steht, auf gar keinen Fall an einer
Hinrichtung beteiligt werden“. Lei-
der sieht die Praxis anders aus:
In mehr als der Hälfte der ameri-
kanischen Bundesstaaten, bei
denen Giftspritzen verwendet
werden, verlangt das Gesetz die
Anwesenheit von mindestens ei-
nem Arzt. So werden medizini-
sche Kenntnisse bishin zur mo-
dernen Anästhesie und Intensiv-
medizin zum Teil der Tötungs-
maschine gemacht und zur staat-
lich legitimierten Tötung von Men-
schen mißbraucht.

In drei der fünf Länder, in de-
nen die Anwendung der Gift-
spritze legalisiert worden ist, ha-

ben medizinische Verbände ih-
ren Widerstand gegen eine Be-
teiligung kundgetan. Die Interna-
tional Council of Nurses hat eben-
falls klar zum Ausdruck gebracht,
daß die Beteiligung von Pflegen-
den sowohl bei der Vorbereitung
als auch bei der Durchführung
der Todesstrafe gegen die ethi-
schen Grundsätze von Heilberuf-
lern verstoße.

amnesty international spricht
sich ohne Einschränkung gegen
die Todesstrafe und gegen Fol-
ter aus und ruft die Angehörigen
der Heilberufe auf, sich in jeder
Hinsicht einer Beteiligung an der
Vorbereitung oder Durchführung
der Todesstrafe zu widersetzen.
ai beruft sich dabei auf den Hip-
pokratischen Eid, den Kodex me-
dizinischer Ethik des Weltärzte-
bundes von 1949 und die Erklä-
rung von Tokio, aus dem Jahre
1975.

Seite 6
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Elise Bittenbinder

Behandlung und Ber a tung v on Über le benden

der F olter und F lüc htling en in Deutsc hland

Menschen, die in unserem
Land Schutz vor Folter und Men-
schenrechtsverletzungen su-
chen, werden bei uns zu "Asyl-
bewerbern". In unserer Kultur
wird derzeit mit diesem Begriff
eher Bedrohung als Schutzbe-
dürftigkeit verbunden. Schutz
und Hilfe für Bedrohte und Frem-
de ist ein uraltes Kulturgut wel-
ches wir uns bewahren und
nicht “wegverwalten” lassen
sollten.

Gesundheit und

Menschenrechtsverletzungen

Gesundheit bedeutet mehr als
nur Freiheit von Krankheit, von
Schmerz und unnatürlichem Tod.
Die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) definierte Gesundheit
als "einen Zustand völligen kör-
perlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens und nicht bloß
das Fehlen von Krankheit oder
Gebrechlichkeit". Organisierte
Gewalt wird von der  Weltgesund-
heitsorganisation als eine ernst-
zunehmende Gefahr für die Ge-
sundheit des Menschen betrach-
tet. Sie beeinträchtigt das körper-
liche, geistige und soziale Wohl-
befinden sowohl des Individu-
ums, als auch das seiner Fami-
lie, einschließlich menschlicher
und sozialer Beziehungen und
der Gesellschaft als Ganzem.

- tätiger und lebenspraktischer
Unterstützung,

- Hilfe zu Selbsthilfe und Selbst-
organisation der Betroffenen.

Die Bundesweite Arbeitsge-
meinschaft der Psychosozialen
Zentren für Flüchtlinge und Folter-
opfer (BAFF) ist der Zusammen-
schluß aller Organisationen, die
sich die soziale, psychologische
und medizinische Versorgung
und Behandlung zur Aufgabe ge-
macht haben (siehe Kasten).

Humanitäre Lösungen

Durch Dokumentation, Veröf-
fentlichungen und im Gespräch
mit Verantwortlichen versucht die
BAFF eine aufenthaltsrechtliche
Neuregelung im Sinne einer hu-
manitären Lösung für
schwersttraumatisierte Opfer von
Folter und Menschenrechtsverlet-
zungen zu erreichen.

Die Entwicklungen in den letz-
ten beiden Jahren haben dazu
geführt, daß die Zentren immer
häufiger Gutachten, Expertisen
oder Stellungnahmen für ihre
Klienten erarbeiten müssen. Eine
Arbeitsgruppe von Mitarbeitern
verschiedener Zentren ist des-
halb damit beschäftigt, professio-
nelle Standards für die Untersu-
chung von Folteropfern zu erar-
beiten, um einem Netzwerk aus
Heilberuflern die Arbeit zu erleich-
tern, aber auch um eine ange-
messene Versorgung zu garan-
tieren.

Zusammenarbeit mit

amnesty international

Seit der Entstehung des er-
sten Zentrums vor 20 Jahren in
Frankfurt gab es eine enge Ver-
knüpfung mit Amnesty Internatio-
nal und dem Aktionsnetz der Heil-
berufe, dessen deutsche Arbeits-

gruppe etwa zur gleichen Zeit
gegründet wurde. Die regelmä-
ßige Mitarbeit von Vertretern der
Zentren im Aktionsnetz ist für bei-
de Seiten eine wertvolle Berei-
cherung. Für die Zukunft streben
wir eine weitere Intensivierung
der Zusammenarbeit mit
amnesty international und den
Verbänden der heilenden Berufe
an. Die uneingeschränkte ge-
sundheitliche Versorgung von
Opfern von Folter und Menschen-
rechtsverletzungen sollte in
Deutschland zu einer Selbstver-
ständlichkeit werden.

Die Autorin

Dipl. Päd. Elise Bittenbinder arbei-
tet als Psychotherapeutin im Psycho-
sozialen Zentrum für Flüchtlinge in
Köln. Sie ist Gründungsmitglied und -
gemeinsam mit Dipl. Psych. Dietrich
Koch (Xenion, Berlin) und Dipl. Soz.
Päd. Anni Kammerlander (Refugio,
München) - Vorsitzende der bundes-
weiten Arbeitsgemeinschaft der
Psychosozialen Zentren für Flüchtlin-
ge und Folteropfer (BAFF).

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen und

Behandlungs - Zentr en für F lüc htling e und F olter opf er (B AFF)

Für die Betroffenen bedeutet
sie eine Aufeinanderfolge von ex-
tremem Streß und wiederholten
Traumatisierungen und mündet
meist in Vertreibung, Exil und Ver-
lust der kulturellen Zugehörigkeit.
Organisierte Gewalt hinterläßt tie-
fe Spuren in Körper und Seele
der Menschen.

Behandlung und Betreuung

Traumatisierter

Psychosoziale und Behand-
lungs- Zentren für Flüchtlinge und
Folteropfer behandeln und be-
treuen in ihren Einrichtungen
Menschen, die von schweren
Menschenrechtsverletzungen
betroffen sind. Dies sind vor al-
lem schwer traumatisierte Flücht-
linge aus Kriegs- und
Bürgerkriegsgebieten, Opfer
staatlich organisierter Gewalt
und Folter sowie Flüchtlinge, die
in Deutschland Opfer von rassi-
stisch motivierter Gewalt wurden.

 Die angebotenen Hilfen um-
fassen gewöhnlich eine Kombi-
nation aus:

- psychotherapeut ischen,
sozialarbeiterischen, pädago-
gischen und medizinischen
Methoden und Verfahren, so-
wie

- medizinischer und psycholo-
gischer Diagnostik,

Die Bundesweite Arbeitsge-
meinschaft der Psychosozialen
Zentren für Flüchtlinge und
Folteropfer (BAFF) verfolgt fol-
gende Ziele:

- Sie fühlt sich der Wahrung
der Menschenrechte von
Flüchtlingen und Opfern von
organisierter Gewalt ver-
pflichtet.

- Sie fordert, daß die Gesell-
schaft ihrer Verantwortung
für die in Deutschland Schutz
suchenden Flüchtlinge und
Opfer von Menschenrechts-
verletzungen gerecht wird.

- Sie fördert die Vernetzung
der Kooperation und des
fachlichen Austausches der
nationalen und internationa-
len Zentren.

- Sie regt die wissenschaftli-
che Forschung zu Fragen
der Folgen von organisierter
Gewalt auf den Menschen
und der Entwicklung von Me-
thoden zu ihrer ganzheitli-
chen Behandlung an.

- Sie fördert die öffentliche und
professionelle Wahrnehmung
der Folgen von organisierter
Gewalt und  Exil.

- Sie entwickelt ethische und
professionelle Standards für
die Arbeit mit traumatisierten
Flüchtlingen und Opfern or-
ganisierter Gewalt.

- Sie sucht die Zusammenar-
beit mit politischen Entschei-
dungsträgern, um humanitä-
re Regelungen zu finden.

Seite 7
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Dr. Ulrike Heckl ist
als Diplom - Psycholo-
gin und psychologi-
sche Psychotherapeu-
tin in der Klinik für
Tumorbiologie in Frei-
burg tätig. Im Aktions-
netz der Heilberufe ist
sie für die Pressear-
beit im Bereich Psy-

chologie zuständig. Ulrike Heckl wurde
1997 zur Präsidiumsbeauftragten für
Menschenrechtsfragen des Berufsver-
bandes Deutscher PsychologInnen
(BDP) ernannt.

Stellungnahme des

Aktionsnetzes der

Heilberufe von ai:

Das Aktionsnetz (...) ist be-
sorgt über die besonders für
traumatisierte Kriegs-
flüchtlinge bestehende restrik-
tive Abschiebepraxis. Gutach-
ten behandelnder ÄrztInnen
und Psychologlnnen sowie
von SpezialistInnen der
Behandlungszentren für
Flüchtlinge und Folter-
überlebende werden mit fach-
lich nicht haltbaren Begründun-
gen von den Behörden zuneh-
mend in Frage gestellt.

Traumatisierte Flüchtlinge
leiden unter den gravierenden
Folgen ihrer Erlebnisse - bis
hin zur Folter. Sie sind in ihrer
Gesundheit nachhaltig ge-
schädigt und haben vielfach
Depressionen und Angstzu-
stände, zum Teil mit
Selbstmordgefährdung. Die
Arbeit mit traumatisierten
Flüchtlingen erfordert deshalb

- gerade auch von An-
hörern, Richtern sowie
Amts- und Polizeiärzten -
ein Höchstmass an fach-
licher Qualifikation, Schu-
lung und Empathie. (…)
Permanente Angst vor
Abschiebung steht einer
therapeutischen Arbeit
diametral entgegen.

Die erzwungene Ab-
schiebung trauma-
tisierter Flüchtlinge be-
dingt eine weitere gravie-
rende Gefährdung ihres
bereits beeinträchtigten
Gesundheitszustands.
PsychologInnen und Ärz-

Zum Umg ang mit

tr auma tisier ten F lüc htling en

Stellungnahmen der Behandlungseinrichtungen für Folterüber-
lebende, psychologischer und medizinischer Berufsverbän-
de sowie des Aktionsnetzes der Heilberufe von ai zur Praxis
der Begutachtung und Abschiebung in Deutschland lebender
Flüchtlinge, die unter den Folgen traumatisierender Erlebnis-
se, bis hin zur Folter , leiden (Auszüge):

         Die Autorin

Trauma, Behandlung, Begutach-
tung und Bleiberecht

Berufsverband Deutscher Psychologinnen

und Psychologen (BDP)

Ulrike Heckl

Mensc henr ec htseng a g ement des BDP

tinnen setzen sich - wo nötig -
für die gesundheitlichen Be-
lange ihrer Patientinnen ein.
Ihre Gutachten finden in letzter
Zeit seitens der Ausländer-
behörden, besonders in Ber-
lin, immer seltener die gebüh-
rende Anerkennung. Dies be-
deutet (...) für die Patienten die
Gefahr, während einer laufen-
den (...) Behandlung in ein
Land abgeschoben zu werden,
wo ihnen erneute Verfolgung
droht.

Presseerklärung der

Bundesarbeitsgemeinschaft

der Psychosozialen und

Behandlungszentren für

Flüchtlinge und

Folteropfer (BAFF):

Die BAFF ist äußerst be-
sorgt über eine dramatisch zu-
nehmende Tendenz der Härte
im Umgang mit traumabedingt
erkrankten Kriegsflüchtlingen
in einigen Bundesländern. Die
medizinische und psychothe-
rapeutische Behandlung
schwerer Traumatisierung er-
fordert dringend ein schützen-
des soziales Umfeld. Leider
können die Zentren in Berlin in-
zwischen Fälle skandalöser
behördlicher Maßnahmen do-
kumentieren, die behand-
lungsbedürftige Menschen ex-
tremem Stress aussetzen und
damit psychische Notsituatio-
nen und ernste gesundheitli-
che Schäden provozieren. (...)
Dabei werden qualifizierte Gut-
achten von Behandlungs-
einrichtungen, niedergelasse-
nen Fachärzten und Psycho-
therapeuten übergangen (...).

Fortsetzung siehe S. 12

Meta-Code of Ethics

Weiterhin sind wir daran in-
teressiert, auf eine Erweiterung
des Meta-Code of Ethics der
European Federation of Profes-
sional Psychologists um kon-
krete menschenrechts-
bezogene ethische Kodizes hin-
zuwirken. Langfristig könnte es
eine lohnende gemeinsame
Aufgabe sein, den genannten
Fragestellungen einen eigenen
Forschungsbereich zu widmen.

Solidarisierung

Weitere Zielsetzungen der
Zusammenarbeit sind Wege der
Unterstützung für verfolgte
Berufskollegen und -kolleginnen
zu finden und über die Arbeit der
Behandlungszentren für Flücht-
linge und Folteropfer zu informie-
ren. Zu diesem Zweck besteht
die Möglichkeit, regelmäßig im
„Report Psychologie“, eine im
ca. 6-wöchigen Turnus heraus-
gegebene Zeitschrift des BDP’s,
die alle Mitglieder beziehen, ent-
sprechenden Artikel zu veröffent-
lichen. Das Seminarangebot der
Fortbildungsakademie des
BDP’s wurde um Veranstaltun-
gen zum Umgang mit
Extremtraumatisierten und Asyl-
suchenden intensiviert.

In vielen Staaten sind
Behandlungszentren entstan-
den, in denen PsychologInnen
versuchen, Überlebenden der
Folter eine Hilfe zum Überleben
zu geben. Wenn sie Methoden
der psychologischen Folter, die
verheerenden psychischen
Langzeitfolgen von existentieller
Bedrohung, Inhaftierung, Isola-
tion und Folter in Verfolger-
staaten aufdecken, dokumentie-
ren und anprangern, kann dies
extrem risikoreich und gefährlich
sein. Während PsychologInnen
als direkte Beteiligte bei Folte-
rungen bislang kaum in Erschei-
nung traten, bzw. ihre Mittäter-
schaft - auch in der Ausbildung
von Folterern - nur spärlich do-
kumentiert ist, sind Erkenntnis-
se aus der Verhaltens- und
Kommunikationspsychologie
nachweislich in die Verfeinerung
von Foltertechniken eingeflos-
sen.

Sensibilisierung

Mit dem Ziel, PsychologInnen
vermehrt für menschenrechts-
bezogene Themen zu sensibili-
sieren und diesen mehr Öffent-
lichkeit zu geben, beschlossen
das Aktionsnetz der Heilberufe
und der Berufsverband Deut-
scher PsychologInnen (BDP)
1997 eine engere Zusam-
menarbeit. Primäres Anlie-
gen ist es dabei, Psycholo-
gen und Psychologinnen
ihre Verantwortung bezüglich
einer Funktionalisierung und
eines Mißbrauchs ihrer
Arbeitsinhalte bewußter zu
machen. Neben der Etablie-
rung von Menschenrechts-
inhalten in den Curricula der
psychologischen Institute,
Aus- und Fortbildungs-
einrichtungen, ist ein weite-
res Anliegen die Rolle der
PsychologInnen und ihre Ar-
beitsbedingungen in totalitä-
ren Staaten zu untersuchen
und zu reflektieren.
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T or sten Lucas

Absc hie b ung tr auma tisier ter F lüc htling e?   Ärzte m üssen Stellung be ziehen!

Der Autor

Torsten Lucas ist als Arzt an einer Ber-
liner Kinderklinik tätig. Als langjähriges
ai- Mitglied konzipierte er 1994 die For-
derung des Aktionsnetzes der Heilberufe
nach der Einsetzung von  Men-
schenrechtsbeauftragten durch die Be-
rufsverbände. Gemeinsam mit der In-
ternistin Ulla Peitz wurde Torsten Lucas
1995 zum Menschenrechtsbeauftragten
der Ärztekammer Berlin ernannt.

Während 'Health & Human
Rights' in den USA seit Jahren
ein rasch wachsendes
Forschungs- und Arbeitsgebiet
engagierter Ärzte und Hochschul-
lehrer ist und die führende medi-
zinische Fachzeitschrift 'Lancet'
eine eigene Rubrik zu dieser The-
matik eingerichtet hat, gilt der
Brückenschlag zwischen Ge-
sundheit und Menschenrechten
unter deutschen Medizinern noch
immer als 'exotisch’. Dabei soll-
te man meinen, daß es keines
medizinischen Hochschulstudi-
ums bedarf, um Folter als eine
der gravierendsten Beschädi-
gungen menschlicher Gesund-
heit einzuordnen. Besonders er-
schreckend ist die Er-
kenntnis, daß Ärzte
und medizinisches
Personal vielfach an
Hinrichtungen, aber
auch an Zwangs-
amputationen und
anderen Formen der
Folter beteiligt sind.
Ärzte, die den Mut ha-
ben, Folter zu doku-
mentieren, werden
dagegen immer wie-
der selbst verfolgt.
Derzeit beobachtet
die Ärztekammer Ber-
lin erneut eine Serie
von Prozessen gegen
Ärzte der Türkischen
Menschenrechtsstif-
tung.

Zwei-Klassen-Medizin

Es geht aber nicht nur um 'be-
dauernswerte Ereignisse in fer-
nen Ländern', unser eigener Um-
gang mit den Betroffenen ist nicht
weniger bedrückend!

Die von Deutschen Ärztetagen
bereits mehrfach kritisierten
skandalösen Bestimmungen
des Asylbewerberleistungs-
gesetzes  verstoßen gegen
grundlegende Prinzipien medizi-
nischer Ethik, wenn sie Ärzte zu
einer von deren Aufenthalts-

status abhängenden Ungleich-
behandlung ihrer Patienten drän-
gen, indem nur die Behandlung
akuter Erkrankungen oder
Schmerzzustände vergütet wird.
Der Weltärztebund hat dies 1998
in seiner Ottawa-Erklärung zur
medizinischen Versorgung von
Flüchtlingen noch einmal bekräf-
tigt.

Gefälligkeitsgutachten?

In eklatantem Widerspruch zu
sorgfältig erstellten Gutachten
behandelnder Fachärzte wird in
Berlin in Schnellgutachten unzu-
reichend ausgebildeter Polizei-
ärzte oft fahrlässig eine Trauma-

tisierung, bzw. Suizidalität vor Ver-
folgung geflohener und von Ab-
schiebung bedrohter Flüchtlinge
als Befindlichkeitsstörung baga-
tellisiert oder gänzlich abgestrit-
ten (s. hierzu auch S. 8 und 12).
Anderswo begutachten Amtsärz-
te Flüchtlinge ohne Kenntnis von
deren medizinischer Vorge-
schichte, ja teils gar ohne den
Patienten auch nur untersucht zu
haben. Allein die Attestierung von
‘Reisefähigkeit’ kann schwer-
wiegende Folgen haben, bis hin
zur Abschiebung in die Hände der
eigenen Folterer. Über die un-

rühmliche Beteiligung von Ärzten
an Zwangsabschiebungen - am
Frankfurter Flughafen gar mit To-
desfolge - haben deutsche Medi-
en ausführlich berichtet.

Standortbestimmung

Wenn einige Verbände der
Heilberufe in Deutschland in
den letzten Jahren eine
Standortbestimmung vorge-
nommen oder gar eigene Ak-
tivitäten im Menschen-
rechtsbereich etabliert ha-
ben, so geht dies maßgeb-
lich auf die Aufklärungsarbeit
von ai zurück.

Die Ärztekammer Berlin
setzte 1995, einer Forderung
des ai-Aktionsnetzes der Heil-
berufe folgend, die ersten
Menschenrechtsbeauftrag-
ten der deutschen Ärzteschaft
ein, andere Kammern zogen
nach anfänglicher Skepsis

nach. Die Tagungen des Aktions-
netzes waren lange das einzige
Forum, in dessen Rahmen -
mehrfach auch unter Beteiligung
des Beauftragten der Bundes-
ärztekammer, Dr. med. Frank-Ul-
rich Montgomery, ein bundeswei-
ter Austausch der ärztlichen Men-
schenrechtsbeauftragten, unter-
einander und mit Vertretern der
Behandlungszentren für Folter-
überlebende, stattfand. Seit 1999
organisiert die Berliner Kammer,
jeweils in zeitlicher und örtlicher
Koordinierung mit den ai-Tagun-
gen, ein eigenes Forum der ärzt-

lichen Menschenrechtsbeauf-
tragten.

Handlungsbedarf

Bezeichnend ist, daß 12 Be-
auftragten für Menschenrechte
noch immer 7 Landesärztekam-
mern gegenüberstehen, die kei-
nen Bedarf zu einer solchen Be-
nennung sehen. Auch konstatie-
ren einzelne Beauftragte, die
sorgsam ihren Schreibtisch hü-
ten, allen Ernstes: 'Spärliche Zu-
schriften haben noch keinen
nennenswerten Aufwand verur-
sacht.'  Wer das stille Kämmer-
lein verläßt und sich den Realitä-
ten dieser Republik stellt, macht
andere Erfahrungen: Die Berliner
Kammer erhält nach wie vor bun-
desweite und aus dem Ausland
stammende Anfragen betroffener
Kollegen sowie von Patienten,
Flüchtlingen und Verbänden in so
großer Zahl, daß eine zufrieden-
stellende Bearbeitung ehren-
amtlich kaum zu leisten ist.

Wer ernsthaftes Interesse si-
gnalisiert, durch Menschen-
rechtsverletzungen in ihrer Wür-
de und Gesundheit beschädigte
Menschen in ihrem Heilungspro-
zeß zu unterstützen und Berufs-
kollegen beizustehen, die auf-
grund ihrer gewissenhaften Ar-
beit verfolgt werden, wird sehr
bald einen 'nennenswerten Auf-
wand' konstatieren dürfen. Folter
zerstört Menschen - für Gleichgül-
tigkeit bleibt da kein Raum.

Ärztek ammern & Mensc henr ec htsarbeit

Seite 9
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Die Sektionskoordinations-
gruppe Medizin - Psychologie -
Pflege (ehemals Arbeitskreis)
sieht sich als Teil der deutschen
Sektion und des weltweiten
Aktionsnetzes der Heilberufe von
amnesty international dem Man-
dat der Organisation verpflichtet
und versucht, zur Entwicklung
und Verwirklichung der darin de-
finierten Aufgaben beizutragen.
Als Spezialgruppe ist es ihr be-
sonderes Ziel, die fachliche Iden-
tität und Kompetenz von Angehö-
rigen der Heilberufe bezüglich der
gesundheitlichen und sozialen
Folgen von Folter und anderen
Formen organisierter staatllcher
Gewalt in die Arbeit von amnesty
international einzubringen.

Thematische

Schwerpunkte

Die Arbeit der
Koordinationsgruppe kon-
zentriert sich auf die folgen-
den Bereiche:

Heilberufler als Opfer,
Täter, Helfende und Exper-
ten.

1. Heilberufler als

Opfer von

Menschenrechts-

verletzungen

Heilberufler gehören zu
einer besonders gefährde-
ten Berufsgruppe, die leicht
zum Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen werden
kann, weil sie oft in unmit-
telbare Berührung mit Men-
schenrechtsverletzungen
kommt.  Wegen ihrer  be-
ruflichen Betätigung geraten sie
in Gefahr, von  Verfolgerstaaten
und bewaffneten nicht-staatli-
chen Gruppierungen vereinnahmt
zu werden. Wenn sie im Rahmen
ihrer  beruflichen Betätigung Men-
schenrechtsverletzungen doku-
mentieren und deren Opfer be-
handeln oder sich weigern, bei
Menschenrechtsverletzungen
mitzuwirken bzw. falsche Doku-
mentationen zu verfassen, sehen
sie sich oft Verfolgung und Miß-
handlungen ausgesetzt.

2. Heilberufler als Täter

von Menschenrechts

verletzungen

Leider beugen sich immer
wieder Heilberufler, gelegentlich
gegen ihre Überzeugung, den
Drohungen repressiver Staaten
und Gruppierungen und  werden
so zu Tätern oder Mitwirkenden
bei Menschenrechtsverletzun-
gen, wie z.B. durch Mitwirkung an
Hinrichtungen, Folter, Zwangs-
amputationen, Organentnahme
bei Hinrichtungsopfern zu
Transp lanta t ionszwecken,
Genitalverstümmelung u. a.
schweren Übergriffen. HeiI-
berufler sind oft auch maßgeb-
lich unter mißbräuchlicher Ver-
wendung wissenschaftllcher Er-

kenntnisse an der Entwicklung
und Verbreitung psychologisch
verfeinerter Folter- und
Repressionsmethoden beteiligt.

3. Heilberufler als Helfende

nach Menschen-

rechtsverletzun gen

Oft kommen Heilberufler als
erste unmittelbar mit den körper-
lichen, psychischen und sozialen
Folgen  von Menschenrechtsver-
letzungen, Flucht und Exil in Be-
rührung, sie haben daher eine

besondere  Verantwortung bei der
Diagnostik und Begutachtung der
gesundheitlichen Folgen. Gera-
de die nachhaltigen Folgen der
seelischen und körperlichen
Traumatisierung erfordern eine
qualifizierte Beratung, Behand-
lung und ggf. Rehabilitation.

4. Heilberufler als Ex-

perten in Bezug auf Men-

schenrechtsverletzungen

Heilberufler setzen das in ih-
rer Ausbildung und Praxis erwor-
bene Wissen und ihre Erfahrung
ein, um Ursachen, Ablauf und Fol-
gen von Menschenrecnts-
verletzungen aufzudecken, einen
Beitrag zu deren wissenschaftli-
cher Erforschung zu leisten und

zukünftigen Menschenrechtsver-
letzungen vorzubeugen. Dazu ge-
hören z. B. Feststellung von Folter-
spuren und / oder Todesursa-
chen, Erstellung von gerichts-
tauglichen ärztlichen
Untersuchungsdokumenten, Be-
gutachtung von Folgeschäden.

Das Aktionsnetz der Heil-
berufe begrüßt Projekte, in denen
medizinische, psychologische
und soziale Bedingungen von
Menschenrechtsverletzungen
sowie die Verstrickung der Heil-
berufe in politische Gewalt-

systeme recherchiert und doku-
mentiert  werden.

Zur Arbeit in diesen Bereichen
haben sich Mitglieder von
amnesty international, die in den
Heilberufen tätig sind, im Aktions-
netz der Heilberufe, seinen na-
tionalen und regionalen Unter-
gruppen, zusammengeschlos-
sen.

Arbeitsweise

Die Ziele werden in folgender
Weise umgesetzt:

Briefaktionen

Ein besonderer Schwerpunkt
der Arbeit des Aktionsnetzes der
Heilberufe ist die Verbreitung von
Appell - Briefaktionen für Opfer
von Menschenrechtsverletzun-
gen aus den Heilberufen oder in
Fällen mit medizinischem Bezug.
In Briefaktionen setzen sich die
Mitglieder des Aktionsnetzes z.B.
für die folgenden Anliegen ein:

- sofortige Freilassung von
Heilberuflern, die amnesty in-
ternational zu ,,prisoners of
conscience”  erklärt hat,

- faire und zügige Gerichtsver-
fahren für Heilberufler,

- sofortige Beendigung von
Folter und unmenschlicher
Behandlung in Polizeige-
wahrsam und Gefängnissen,

- adäquate medizinische Ver-
sorgung von kranken Häftlin-
gen,

- für die Aufklärung und Verhin-
derung von Fällen von ,,Ver-
schwinden Iassen”'

- Verbesserung der Haftbedin-
gungen in Gefängnissen im
Einklang mit internationalem
Recht,

- Begnadigung zum Tode ver-
urteilter Häftlinge, Abschaf-
fung der Todesstrafe und so-
fortige Beendigung der Teil-
nahme von medizinischem
Personal an Exekutionen.

Rekonstruktion einer Folterszene unter ärztlicher Aufsicht zu
Zeiten der Militärdiktatur in Lateinamerika.

Seite  10
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Mensc henr ec htserziehung

 Zum Kern des Selbstverständ-
nisses des Aktionsnetzes der Heil-
berufe gehört die Aufklärung der
Öffentlichkeit und der im Gesund-
heitswesen tätigen Berufsgruppen
über mögliche Folgen von Men-
schenrechtsverletzungen, u.a.
über das existentielle Leiden, die
Symptomatik, die posttraumati-
sche Gefährdung und die Be-
handlungsbedürftigkeit von miß-
handelten Flüchtlingen.

Das Aktionsnetz der Heilberufe
setzt sich dafür ein, daß in der
Aus- und Fortbildung von
HeiIberuflern menschen-
rechtliche und berufsethische
Aspekte thematisiert werden.
Es ist  notwendig, Heilberufler
für die Menschenrechts-
thematik zu sensibilisieren und
ihr Interesse für aktive
Menschenrechtsarbeit zu wek-
ken, damit sie das Wissen um
die Folgen von Menschen-
rechtsverletzungen in ihre täg-
liche Arbeit einbeziehen kön-
nen.

K ontakte mit

Standesor g anisa tionen

und Ber ufsv erbänden

Der Umsetzung unserer
Ziele dient auch die Zusammen-
arbeit und der Informationsaus-
tausch mit den Menschenrechts-
beauftragten der Landesärzte-
kammern, der Bundes-
ärztekammer, des Bundesverban-
des Deutscher Psychologinnen
und Psychologen und anderer Be-
rufsverbände. Es muß deutlich
werden, daß Menschenrechts-
arbeit zum immanenten Tätig-
keitsbereich aller im Aktionsnetz
der Heilberufe vertretenen Berufs-
gruppen gehört.

Auf die Bedeutung der Veran-
kerung menschenrechtlicher Prin-
zipien in den berufsethischen
Grundsätzen, die sich jede Be-
rufsgruppe im Heilwesen gegeben
hat, wird besonders verwiesen.
Das Aktionsnetz der Heilberufe
bietet seine Mitwirkung an dem
Erstellen von Standes- und
Berufsregeln an.

Austausc h mit ander en ai-

Gr uppen

 Erstrebt wird ein reger Aus-
tausch mit ai-Heilberuflergruppen
anderer Länder und dem Interna-
tionalen Sekretariat von amnesty
international in London sowie mit
anderen ai-Spezialgruppen, die zu
den Themen Menschenrechtser-
ziehung, Folter, Todesstrafe und
Asyl arbeiten. In Zusammenhang
mit diesen nimmt das Aktionsnetz
der Heilberufe an internationalen
ai-Kampagnen und Aktionen teil.

K ontakte mit Psy c hoso-

zialen und BehandIungs-

Zentr en für F olter opf er

Als Beitrag zur Umsetzung in-
ternationaler Übereinkommen,
wie der UNO-Konvention gegen
Folter, in der sich alle Unterzeich-
nerstaaten dazu verpflichten,
Folterüberlebenden eine ange-
messene Betreuung, Behandlung
und Rehabilitation zu gewähren,
besteht seit Jahren ein regelmä-
ßiger Austausch mit
Behandlungseinrichtungen für
traumatisierte Flüchtlinge und
Folterüberlebende sowie anderen
themenspezifischen Nicht-
regierungsorganisationen.

Das Aktionsnetz der Heilberufe
fördert die Vernetzung von
themengebundenen Nicht-
regierungsorganisationen und
Zentren für Folteropfer, um eine
tragfähige Basis für Informations-

austausch und Vermittlung von
Hilfe für Betroffene aufzubauen.

Diesen Zielen können auch ge-
meinsam organisierte Veranstal-
tungen dienen, solange die Unab-
hängigkeit der jeweiligen Organi-
sationen gewahrt und nach außen
erkennbar bleibt. Maßnahmen,
die der Erforschung, Prävention,
Diagnostik, Beratung, Behand-
lung, Begutachtung, Selbsthilfe
und Rehabilitation in Fällen von
poIitisch Verfolgten dienen, wer-
den ausdrücklich begrüßt.

Schutz für bedrohte

Heilber uf ler

 Das Aktionsnetz der
Heilberufe betont die zentra-
le Bedeutung des Schutzes
von Heilberuflern, die sich
für politisch Verfolgte in re-
pressiven Staaten einset-
zen, und engagiert sich ins-
besondere für die Einfüh-
rung eines Krisen-
mechanismus zum Schutz
der Mitarbeiter von
Behandlungszentren und
ähnlicher Institutionen, die
von politischer Repression
bedroht oder betroffen sind.

Das Aktionsnetz der Heil-
berufe fordert die Standes-
organisationen und Berufs-

verbände auf, ihren Einfluß gel-
tend zu machen und sich schüt-
zend vor Heilberufler und andere
Menschenrechtsaktivisten zu stel-
len, die Menschenrechtsverletzun-
gen dokumentieren und von staat-
licher Gewalt bedroht sind.

Einsa tz für F lüc htling e in

Deutsc hland

Die Forderung nach dem Ge-
währen von Asyl  für politisch Ver-
folgte, bzw. einem konsequenten
Abschiebeschutz für Flüchtlinge,
denen in ihrer Heimat  erneute
Verfolgung droht, hat einen hohen
Stellenwert als sekundäre Präven-
tion. In diesem Zusammenhang
steht auch der Einsatz des
Aktionsnetzes der Heilberufe ge-
gen die fortschreitende Aushöh-
lung von Gesetzen und Bestim-
mungen in Deutschland, die

auch Leistungen der psycho - so-
zialen, und medizinischen Versor-
gung von Asylbewerbern ein-
schränken. Dazu wird eine enge
Zusammenarbeit mit anderen
Gruppen von amnesty internatio-
nal, insbesondere mit der Fach-
kommission Asyl gesucht.

Arbeit zum eigenen Land

Berichte über mögliche Men-
schenrechtsverletzungen im In-
land (z.B. Haftbedingungen, Fäl-
le von Polizeigewalt, ärztliche
Beihilfe zu Zwangsabschiebung
von politischen Flüchtlingen u.ä.),
die aufgrund von amnesty
internationals Regeln zur Arbeit
im eigenen Land vom Aktionsnetz
der Heilberufe nicht bearbeitet
werden können, werden an das
Internationale Sekretariat von
amnesty international in London
weitergeleitet.

Mitg liederw erb ung

Zur Werbung weiterer Mitglie-
der und Förderer ist jedes Mitglied
des Aktionsnetzes der Heilberufe
aufgerufen. Hierzu eignen sich be-
sonders neben öffentllchen Ver-
anstaltungen auch die Verteilung
von Informationsmaterial z. B.
durch Informationsstände bei
Kongressen,in Universitäten,
Volkshochschulen, Arztpraxen
und Krankenhäusern u.a.

F inanz en

Das Aktionsnetz der Heilberufe
beschafft die nötigen Finanzmit-
tel durch Beiträge und Spenden
von Mitgliedern, Förderern und
Freunden. Sie erstellt jährlich ein
Budget über die zu erwartenden
Ausgaben und legt hierüber Re-
chenschaft gegenüber dem Vor-
stand der  deutschen amnesty
international- Sektion ab. Die Mit-
glieder des Aktionsnetzes der
Heilberufe beschließen in regel-
mäßigen Abständen über die Ver-
teilung der nicht für eigene Zwek-
ke des Aktionsnetzes der Heil-
berufe benötigten Spenden an
nationale bzw. internationale
Fonds von amnesty international.

Diagnose ‘akutes Herzversagen’: Unter
Druck bescheinigen Mediziner mitunter
auch bei unter Folterungen Verstorbenen
eine ‘natürliche’Todesursache.

Arbeitsk onz e pt
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Zum Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen

(Fortsetzung von S. 8)

Seite 12

Liter a tur

Solche Maßnahmen der
Abschreckungs- und Vertrei-
bungspolitik treffen eine glaub-
würdige und achtbare Men-
schenrechtspolitik der Bundes-
republik Deutschland im Kern.
Der Schutz der am stärksten
betroffenen Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen wird
damit preisgegeben. (...).

Er k lär ung des Ber ufs

v erbandes Deutsc her

Psy c holog en (BDP):

(...) Jede medizinische und
psychotherapeutische Behand-
lung von schwer traumatisierten
Flüchtlingen bedarf eines ge-
schützten Rahmens mit der
Aussicht auf eine durch Konti-
nuität charakterisierte Bezie-
hung zu den Behandlern; dage-
gen steht eine permanente
Angst vor Abschiebung einem
therapeutischen Arbeiten abso-
lut entgegen. Der BDP weist
darauf hin, dass eine unfreiwil-
lige Rückführung der Flüchtlin-
ge in ihre Herkunftsländer an-
gesichts der dort erlittenen
Traumatisierung eine ernsthaf-
te Gefahr für die (...) Gesund-
heit (...) dieser Menschen und
eine fundamentale Verletzung
ihrer Würde und ihrer Integrität
bedeutet.

Besc hlüsse des

P ar laments der

Ärztek ammer Ber lin:

Die Delegiertenversammlung
(...) lehnt eine systematische
Überprüfung lege artis durch be-
handelnde Fachärzte erstellter
Gutachten und deren Diskredi-
tierung als ,Gefälligkeits-
gutachten’ (...) aufs Schärfste
ab. (...) Die bisherige Praxis der
Innenverwaltung zur Veranlas-
sung der polizeiärztlichen Be-
gutachtung ist sofort zu been-
den. (...) Sollte es begründete
Einzelfälle geben, in denen ein
Gutachten angezweifelt wird, so
fordert die Berliner Ärzteschaft,
dass die beauftragten Zweit-
gutachter über jeden Vorwurf
der mangelnden Unabhängig-

keit, bzw. Befangenheit erhaben
sein, über eine nachvollziehbare
spezielle fachliche Qualifikation
und Erfahrung bezüglich der Be-
handlung und Begutachtung von
traumatisierten Flüchtlingen ver-
fügen, Sorgfalt, Empathie und
professionelle Sprachmittlung
garantieren und ihre Ergebnisse
nach vollziehbar und in Überein-
stimmung mit internationalen
Qualitätsstandards schriftlich do-
kumentieren müssen.

Die Delegiertenversammlung
appelliert nachdrücklich an die
Ärzteschaft, sich nicht an Ab-
schiebungen zu beteiligen und
eine Begutachtung reduzierter
Fragestellungen über die ‘Reise-
fähigkeit’ von Flüchtlingen abzu-
lehnen, die auf weinig mehr als
die Frage abzielen, ob mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit ange-
nommen werden kann, dass der
Transport überlebt wird.

T a gung der Mensc hen-

r ec htsbeauftr a gten der

Deutsc hen Ärztesc haft:

,Die pauschale Entwertung
und Überprüfung lege artis erstell-
ter fachärztlicher Gutachten, de-
ren Ergebnis der Ausländer-
behörde missfällt, wurde als An-
griff auf Kompetenz und Ansehen
der gesamten Ärzteschaft abge-
lehnt. Einigkeit bestand über die
Verantwortung ärztlicher Berufs-
und Standesorganisationen (...),
die Einhaltung grundlegender
Prinzipien medizini-
scher Ethik und stan-
desgemäßer Berufs-
ausübung, sowohl
von Ärzten, als auch
von staatlichen Stel-
len kompromisslos -
und wo nötig auch
öffentlich einzufor-
dern.’

(Siehe auch die dies-
bezüglichen Resolu-
tionen des 102. Deut-
schen Ärztetages in
Cottbus und der 50.
Generalversamm-
lung des Weltärzte-
bundes in Ottawa)
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